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de la Confédération de répondre verbalement et confidentiellement à la communica
tion confidentielle de M. le Ministre d’Autriche-Hongrie dans le sens de ce qui pré
cède.5

5. Der A ntrag wurde vom Bundesrat m it Beschluss vom 17. 2 .1 8 8 5  gutgeheissen, m it dem  
Zusatz, dass die A n tw ort an den österreichisch-ungarischen Gesandten ausserdem die folgenden  
ergänzenden Bemerkungen enthalte: / .../d ie  Schweiz als souveräner Stat habe nicht die Pflicht, 
überhaupt einen Vertrag abzuschliessen, viel weniger aber einen solchen, der ihr nicht genehm  
sei. Ebenso wenig könne von ihr verlangt werden, dass sie sich vor Einleitung bezüglicher Ver
tragsverhandlungen darüber ausspreche, welchen Standpunkt sie einzunehmen gedenke. [...]  
die Schweiz sei nicht in der Lage, in dieser Beziehung ein neues Recht schaffen zu helfen, das von 
verschiedenen ändern Staten noch nicht anerkannt worden sei (E  1004 1 /1 4 0 , Nr. 738).
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898. Untersuchung gegen die Anarchisten

Confidentiel Justiz- und Polizeidepartement. Antrag vom 24. Februar 1885

In definitiver Annahme des vom Departement vorgelegten Beschlussesentwurfes1 
wird beschlossen:

Der schweizerische Bundesrat 
in Betracht:

dass die von den Polizeibehörden mehrerer Kantone angestellten Untersuchun
gen ergeben haben, dass in einigen Orten der Schweiz Individuen unter dem Namen 
«Anarchisten» Associationen bilden und offen Raub, Brandstiftung, Mord und Ver
nichtung der bestehenden Gesellschaft empfehlen; dass solche Aufforderungen 
durch Zeitungen verbreitet werden, die in der Schweiz erscheinen oder dort zur Aus
teilung gelangen;

dass eine gewisse Anzahl von Indizien die Vermutung aufkommen lassen, dass 
behufs Sprengung des Bundespalastes in Bern von Anarchisten ein Komplott ange
zettelt worden ist und dass sogar dem leztern äussere Handlungen nachgefolgt sind, 
die als Anfang der Ausführung sich charakterisiren2;

dass diese Tatsachen entweder Verbrechen oder Vergehen gegen das Völker
recht, oder Verbrechen oder Vergehen gegen die verfassungsmässige Ordnung und 
die innere Sicherheit des Landes bilden;

dass es unter allen Umständen notwendig geworden ist, eine gerichtliche Untersu-

1. Vgl. das BR-Prot. vom 24. 2 .1 8 8 5  (E 1004 1 /1 4 0 , Nr. 854).
2. Vgl. dazu den Bericht des eidgenössischen General-Anwaltes über die anarchistischen 
Umtriebe in der Schweiz (Mai und Juni 1885) (BB1 1885, 3, S. 60 0 —603).
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chung über das Tun und Treiben der Anarchisten zu eröffnen und dieselbe einer ein
heitlichen Leitung zu unterstellen;

nach Einsicht

des Berichtes und der Anträge des eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte
ments

und in Anwendung von Art. 4 ,6 ,11  und ff. des Bundesgesezes über die Bundes
strafrechtspflege3 und von Art. 32, 36 und 37 des Bundesgesezes über die Organisa
tion der Bundesrechtspflege4

beschliesst:

Art. 1. Eine strafrechtliche Verfolgung wird eröffnet gegen diejenigen Individuen, 
die auf schweizerischem Gebiete zur Begehung von gemeinen Verbrechen im In
oder Auslande aufgefordert oder auf andere Weise versucht haben, die verfassungs
mässige Ordnung und die innere Sicherheit des Landes zu stören.

Art. 2. Herr Fürsprech und Nationalrat Müller in Bern ist zum Generalanwalt der 
schweizerischen Eidgenossenschaft ernannt und wird bei Anlass dieser Verfolgung 
die Funktionen erfüllen, die dem Generalanwalt durch die Bundesgesezgebung 
zugeschieden sind.

Art. 3. Der gegenwärtige Beschluss wird dem Bundesgerichte mitgeteilt, mit der 
Einladung, die zwei eidgenössischen Untersuchungsrichter davon in Kenntnis zu 
sezen, sowie den Kantonsregierungen und durch deren Vermittlung den kantonalen 
Polizeibehörden.

Art. 4. Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement ist mit der Vollziehung 
des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.

3. AS 1851-1852, II I ,  S. 404-429.
4. AS 1848-1849, I, S. 6 5 -8 6 .
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Der Bundespräsident und Vorsteher des Politischen Departements, K. Schenk,
an den Bundesrat

B 2. März 1885

Dem k.u.k. österreichischen Gesandten ist am 23. Febr. in hiefür anberaumter 
Audienz vom Unterzeichneten die Antwort des Bundesrathes auf die vertrauliche 
Mittheilung vom 10. November 1884 eröffnet worden.1

Dasselbe geschah am 24. gegenüber dem k. deutschen Gesandten. Heute, den 
2. März, fand sich der österr. Gesandte wieder bei dem Bundespräsidenten ein, um 
ihm im Aufträge seiner Regierung in der Angelegenheit nachfolgende weitere ver
trauliche Mittheilungen zu machen.

1 .  Vgl. Nrn. 277 und 281.
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